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Zur Neuauflage dieses Buches

Die Vorauflage erschien kurz nach Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon 
und äußerte die Hoffnung, dass der Europäischen Union nun einige ruhige Jah-
re bevorstehen könnten. Es ist anders gekommen. Finanz- und Schuldenkrisen 
stellen die EU und ihre Mitglieder vor neue und schwere Belastungsproben. 
Zentrale Bausteine der europäischen Architektur stehen auf dem Prüfstand, 
das Spannungsfeld von Solidität und Solidarität muss neu ausgemessen wer-
den. Dies wirft schwierige Fragen auf. Hinzu kommen die weiterlaufenden 
„Mühlen“ der europäischen Gesetzgebung und Rechtsprechung, welche das 
Europarecht immer umfangreicher und komplexer machen.

Dieses Buch will Schneisen durch das Dickicht bahnen und das Europarecht 
zugänglich und verständlich machen. An den zahlreichen Berührungspunkten 
mit dem nationalen Recht werden keine Vorkenntnisse erwartet, sondern die 
erforderlichen Erläuterungen gegeben. Trotz schmalen Umfangs versucht die 
Darstellung weiterhin, die rechtlichen Grundlagen der EU mit ihren politischen 
und wirtschaftlichen Aspekten zu verknüpfen.

Kritik und Verbesserungsvorschläge sind willkommen und erreichen mich 
unter: carsten.doerfert@fh-bielefeld.de.

 Carsten Doerfert
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